
}agdgebrauchshundverein &ersenbrück e. V.

Sateus;

S Is Nazae imd Satz des Vereias

l. Der Verein führt den Namen Jagdgebrauchshundverein Beraeribrück e. V." Er ist in das
VerdasregNE» des Aiat^endtSes Beraenbrack ei^etragen.

2. Der Sitz des Vereins ist Bersenbrück

3. Qer Vereia ist Ni^fied'äm lagdgebra'uchslsaadyerband ÖGHV)' UEd fw sich
und seine Mitglieder die Satzimg UBd Ordnung des ]G]p/ itt der jeweils piitigen Fassung
(veröffentlicli unter www.j^iv. de).

S2s Zwecfc es V iMs

l. Der Verein bezweckt die Förderung des Jagdgebrauchshundewesens insbesondere
durdh:

a) Zasammenfassusig aller Freunde des Jagdgebrauchsfeundes
b) Ausrichtung wia Prüfisn^Q nach den Priifiin^ordnungen dss

Jagdgebrauchshundverbandes
c) Sonstig die Förderong des Jagdgebrauchshundewesens geeignete Maßnahmen.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Unie eigenwirtschafüiche
&yecfee.

3. MI^ei des ¥ TeiBs öurfea nur fw 4ie satzungsaäßlge® Zwecke verwesidet ivenden. ,Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd sind, oder
dard HnyerfaäItaisaBäSig höbe ye^tengefl &egimsägt weTden.

&3: Miteätteder und Ehre'nmitdieder

Der Verein setzt sich zusammen aus:

l. Beitra^pflichtige Mitglieder

2. Ehremni^lieder und Eiirenvorsteende (Mitglieder, die sich in hervorragendsr Weise
um den Verein verdient gemacht haben). Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende werden
aefVoisdiiag des ¥üretandes darch die Mil^iederversammluag emaimt Sie smd vom
Zeitpünla: ihrer Ernennung beitra^frei, behalten aber alle Rechte, insbesondere ihr
Stämmrecht



3. Mit^iederefareiihalber (Freusde und Göaner, die sich um'<iss^
.
'*

voran^gangene ordentliche MitgUedschaft ernannt. Sie sind beitragsfi-ei imd haben kein
Stimmrecht.

6 4.: Ereperh der Mitgliedschaft

l. Mitglied des Vereins kann werden, wer gewillt ist. die Bestrebuagen des Vereißs zu
fördern imd die SatsaangeE des yerains uad des fGHy aazuerkemien. ^
"Jewerbsmä&ige Huadehäadler sind VOR der Mi^Iiedschaft ausgescNossen.

2. Die Mit^iedschaftistschriffich zu beaatragen. Über die Auftiduae entscheidet der
Vorstoß Die Ablehnung eines AufiiähtoeantFages erfolgt sdiritöichohTO ̂ gabenwn
Grande&EmRßditeansimiäaufMilglie^^ Die Mitgliedschaftwrd
m^am'. sobald dieAufaiahmegebührund der Beitrag für das laufende Jahr bezahlt ist

S, S: ErIoschsB der Mttg?iedschaft

l. Die Mitgliedschaft erlischt durch: ^ , _^_i__"i""
Tod. Abtritt. Sü-eichung oder AusscMuss. Ausscheic
das Yeremsvermogen gerichteten Anspruch.

2. DerAustrittte SW^mScyms:eiî K^endetiaiireserfolgen-üBdistschriftli^
ziiffls 30. September des lahres zu eridären und ffrstmaUg nach dreijähriger

Mit^edschaft; mö^ich.

3. Die Streichung einer Mi^Iiedschaft kann erfolgen, wenn der Mit^iedsbefa^o^^^^^^
sonstige Forderungen des Vefems Eicht umerhalbdesbetrefeaden Geschäftsjahres

bezahlt werden, ifeer die Streichung entscheidet der Vorstaxid.

4. Oer Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen:
a) Bei groben Verstößen gegen die Satzung .,, _^, nr^""^
b) Bei erheblicher Schädigung des Vereinsinteresses. der Interessen des jüHV oder aes

c) BeiuageNihrU«Ä yeFhalt gegenäberAn®r^^
Beleidrgung eines Vereinsmitgiiedes, sowie ungebührliche Kritik an einem
Prüfungsteiter oder Richter

d) BeFrechtskräftiger Verurteilung zu schweren, ehrenrühri8enstrafe"' auch weim
solche erst nacli'dem Erwerb der Mitgliedschaft: bekannt werden.

Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand des Jagdgebrauchshundwrein.

^ ft: Satzung und Ordnung des IGHV

Die VereinsmitgUeder erkennen mit Beantragung der Mit^iedschaft die S^mu^^^^^
des ^^brai5ishuBd^^ e. V. an, die oluw bei^fügt zu sein, als Bestandteil <

VeremssaüMng gelten.



S 7: CescNäftsteIirtmd Beitrag

l. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

2. Die Höhe des Beitrages wird von der Jahreskauptor 'ereammlung festgesetzt Der Beitrag
istbiszxim l. Mara desla'dfenden Geschäftsjahres za entrichten.

S8; Oiaane des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

l. DieMitgIiederversainmiuBg

2. Der Vorstand

3. Der erweiterte Voratand

S 9s i Sitelieder'ü'ei'samiintunff

l. Die ordentliche Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden jährlich einmal, bis
spätestens Ende März einberufen Qahreshauptversammlung).

2. Eine außerordentliche Mit^i3den?ersammlucg kann au^rcnd eines
¥orstandbesch!usses von dem Vorsitzenden jederzeit einberufen werden und hat
außerdem statt zu finden, wenn ein Viertel der Mi^lieder dieses schriftlich, mit Angabe
der Verhandlun^gegenstände, beantragt

3. Die Mitgliederversammlungen sind mindestens zwei Wochen vorher schriftlich, unter
Angabe der Tagesordnffng, einzaberefen. Maßgebiich fürdie FnstisfrderTagder
Absendung. Anträge aus den Kreisen der Milglisder müssen mindesteiis eine M^oche
vorher dem Voratauad schrifiiid uad bekundet eingereicht werdeix
Dringlichkeitsanträge sollen bei einem StimmeaaQfceil von einem Viertel der anwesenden
Stimmberechtigten zugelassen werden.

4. Die Mitgliederversammlimg wird vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter geleitet
Die Tagesordnung muss bei der ordeadichen Mitgliederversammlung folgende Punkte
enthalten:

a) Jahresbericht
b] Jahresabrechnung, Kgssenprüfbedcfct und Enäastung des Vorstandes
c) Bei AbSaufder Wahlzeit:

-Wahl des Vorstandes

-Wahl eines Rechnungsprüfers
d) vorliegende Anträge

5. Über die Verhandlußgen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen,
die vom Vorsitzenden und dem Protokollfiihrer zu unterzeichnen ist

6. Die Mitgliederversammlung beschließt:



a) Über die Aufiösungdes Vereins und die Änderong (nichtSpezifitoäott)semes
Zweckes mit drei Viertel der erscfaienenen Mitglieder in einer eigens dafür
einbemfenen Mitgliederversammlung

b] Ober sonstige Satzungsänderunger* mit eiasr Mehrheit von zwei Drittel der
erscMenenea Mitglieder

c] Uöer alle weiteFen ARträge mit einfacber Mehrheit der ersGNesieneE MiSgUeder.

S 10: Vorstand

l. Gesetzlicher Vorstand p/ertreter) des Verems im Smne des § 26 BGB ist der Vorsitzende
allein oder der steS-yertratende ¥orsitzende gemeinschafläich mit emem weitereii
Mitglied des Vorstandes. Im Innewerhältnis gilt EiRzelvertretung durch den
Vorsitzenden, es sei denn, er ist verhindert (Krankheit/üriaub)

2. .Der Vorstand im .Sinae.dieser. Satzung. besteht'aus xwr Mitgliedera:
a) Dem Vorsitzenden
b) Deia steüvertretefiden Voreitzeaden
c) Dem Schriftführer
d) Dem Schatzmeister

3. Dem erv^eiterten Vorstand gehörsn an:
a) DerVorstand
b) Zwei oder mehrere Beisitzer
c) Der Beauftragte für die Ausbildung von Richteranwärter

4. Vorstand und erweiterter Vorstand werden auf die Dauer von 4 Jahre gewählt
Es ist sinnvoll, die Wahl zum srweitertea Vorstand ZB teilen, damit e'i?ä. mcht der
gesamte Vorstand zu einem Zeitpunkt neu besetzt werden muss. Der Vorsiteeßde, der
Schatzmeister und ein Beisitzer werden zeitlich getTennt von den anderen
Vorstandsmitgliedern gewählt. Der Vorstand bleibt nach Ablauf seiner Amtsdauer so
lange im Amt, bis ein neuer Vorstand ordnungsgemäß gewählt ist
Der Vorstand fasst seiae Besebfes&mit Stimmeamehrheit. Bei StiKiinengIeichhett gibt
die Stimme des Voreifezenden denAusscfalag. Sämtliche Vorstandsämter sind
ehrenaintlich auszuüben. Auslagen und Aufwendungen v/erden }edoch erstattet

611: Redinimesnrüfune

Zur Übenvachung der Rechnungsgeschäfte wählt die erete Mitgliederversammlung zwei
Rechnungsprüfer, von denen jährlich einer ausscheidet Für jedes foIgeEde Geschäftsjahr wird
anstelle des ausgescfaiedenen ein neuer Rechnungsprüfer gewaMt Eine WiederwaM ist erst
nadi zwei abgelaufenen Geschäftsjahren möglich. Die Rechnun^prüfer haben das Recht die
Kasse jederzeit za iiberprufeß aad dis Pflicht am Ende eiaes Geschäftsjahres eiEe
Rechnusgsprüfiing vorzunehmen.
Sie sind veipflichtet, der Jahreshauptversammlung einen Prüfungsbericht vorzulegen und
erforderlichenfalls mündlich zu eriäutem.
Die Mitgliederversammlung wählt jeweils fiiir die Dauer eines Geschäftsjahres einen
Ersateprüfer, der nur im Verlunderangsfalle eines der Rechnungsprüfer tätig wird.

§ 12s RichlffiP*nw^F^er

Die Richteranwärter werden nach Erföllung der VoraiissetzungeB vom Vorstand ernannt Im
Übrigen gelten die diesbezüglichen Bestimmungen der Satzung und Richterausbildungsord-
nungdesJGHV.



^11. AHfiasi^n^ des Vereins

Bei Aufiösung des Vereim oder bei WegfaU steuerbegünstigter Zwecte fälltdas^^^
das Beutech^Rote Kreuz, die es unmittelbar und ausschließlich för gemeinnütrige, m9
oder kircltfid® Z^eefee ai verweadeß hat

ürspnm^ich:
DmcMioni, den ia Oteober 1990

lAtdemag am 25;02. t995
2. Äaderang am 06.03.2013

Ankum-Dmchhom, den 06. März 2013

Vorstand und erweiterter Vorstand:



Bescheinigung

Als alleinvertretungsberechtigter Vorsitzende des Jagdgebrauchshundeverein

Bersenbrück e. V. mit Sitz in Bersenbrück bescheinige ich hiermit, dass die geän-

derten Bestimmungen der Satzung mit dem Beschluss über die Satzungsänderung

vom 6. März 2013 und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum

Register eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Bersenbrück, den 20. Juni 2013

.

/. ^M^fMLu. ü^^^..
(Walter Künnemann)


